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Liebe Leserinnen und Leser 
 
An dieser Stelle musste ich letzten Dezember 
die letzte Folge der Rubrik «naturverbunden» 
ankündigen. Es freut mich sehr, dass ich nun 
die Nachfolge ankündigen kann: Frau Sandra 
Neff aus Ritzisbuhwil wird in den nächsten 
Folgen die Reihe «Mensch und Natur» 

veröffentlichen. Ich bedanke mich bei Frau 
Neff und wünsche allen Leserinnen und Le-
sern viel Freude an diesen und auch an den 
anderen Beiträgen! 
 
Herzlich Ihr Roland Kreis 
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Kalender 
 
Datum Name Lokalität Organisator 
28.02.2026 Turnerunterhaltung Turnhalle Neukirch an der Thur STV Neukirch an der Thur 
06.03.2026 - 
07.03.2026 

Turnerunterhaltung Turnhalle Neukirch an der Thur STV Neukirch an der Thur 

 
 



 

 2 

News aus dem Gemeinderat 
 
 
Öffentliche Auflage 
 
Bauherrschaft: ZZ Ziegeleien 
 Eichwatt 1  
 8105 Regensdorf 
Bauvorhaben: Verlängerungs- und Erneue-

rungsgesuch Abbauetappen 1, 2  
und 3 
Parz.Nr. 1029,138 u.w. 

 
Baubewilligungen 
 
Der Gemeinderat hat nachfolgende Baubewilli-
gung erteilt: 
 
Bauherr: Karl Keller 
 Nollenberg 
 8577 Schönholzerswilen 
Bauvorhaben: Ersatz Feuerungsanlage 
  Nollenberg, Parz.-Nr. 275 
 
Bauherr: Adrian Herzog 
 Laachen 1 
 8577 Schönholzerswilen 
Bauvorhaben: Bio-Legehennenstall 2000 Plätze 

mit Remise, Abbruch Geb.Nr. 
390,   

 Laachen, Parz.Nr. 1028 

 
 
Bauherr: Rafael Mühlemann +  
 Patricia Merz 
 Wilerstrasse 12 
 8514 Amlikon-Bissegg 
Bauvorhaben: Doppel-EFH mit Zwischenbau 

und Einliegerwohnung 
  Klingenweg, Parz.Nr. 360 
 
 
 
 
Termine 
 
04. März 2026 Papier- und Kartonsammlung 
 Einzugsgebiet PS Wuppenau 
  
08. März 2026 Abstimmung 
  
03. - 19.04.26 Frühlingsferien VSG Nollen 
  
22. April 2026 Gemeindeversammlung 
 20:00 Uhr 
 
02. Mai 2026 Papier- und Kartonsammlung 
 Primarschulkreis Schönholzerswilen 

 
 
 
 
 
Schiessplan 2026 
 
Der Gemeinderat hat den Schiessplan 2026 der Schützen Schönholzerswilen, Sektion 300 m, genehmigt. 
 

Tag Datum Anlass Zeit  Bemerkung 

Fr 10.04.26 Eröffnungsschiessen / Training 18.30-20.00  GM 1. + 2. Runde 

Fr 17.04.26 Training 18.30-20.00  GM 1. + 2. Runde 

Fr 24.04.26 Training 18.30-20.00  GM 1. + 2. Runde 

Fr 01.05.26 Training 18.30-20.00   

Fr 15.05.26 Training 18.30-20.00   

Fr 22.05.26 OP / Training 18.30-20.00  Kant. Stich / EWS 

Fr 05.06.26 Training 18.30-20.00   
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Fr 12.06.26 Training 18.30-20.00  EWS, KS 

Fr 19.06.26 Training 18.30-20.00   

  Sommerpause    

Fr 07.08.26 Training 18.30-20.00   

Fr 21.08.26 Training 18.30-20.00   

Sa 29.08.26 OP / Training 13.30-15.30   

Fr 11.09.26 Training 18.30-20.00   

Fr 25.09.26 Training Vorschiessen Endsch. 18.30-20.00   

So 11.10.26 Endschiessen 300m 10.30-12.00 13.00-14.30  
  
 
 
News aus der Verwaltung 
 
 
Öffnungszeiten 
 
Frühlingsferien 
Während den Frühlingsferien vom Dienstag, 
07. bis Freitag, 17. April 2026 ist der Schalter der 
Gemeindeverwaltung jeweils nur am Morgen von 
08.30 Uhr – 11.30 Uhr geöffnet. 
 
Ausserhalb der Schalteröffnungszeiten können Sie 
auf Voranmeldung einen Termin vereinbaren. 
 
Ostern 
Vom Freitag, 03. April 2026 bis und mit Montag, 
06. April 2026 (Karfreitag bis Ostermontag) bleibt 
die Gemeindeverwaltung geschlossen. 
 
Bei Notfällen wenden Sie sich an: 
Ernst Schärrer, Gemeindepräsident  079 217 78 52 
Ulla Koegler, Bestattungsamt 078 772 61 57 
 
Prämienverbilligung 2026 
 
Versand der Antragsformulare 
Die Antragsformulare zur individuellen Prämien-
verbilligung 2026 werden Ende Februar, spätes-
tens Anfang März 2026 versendet (B-Post). 
 
Grundsatz 
Der Kanton Thurgau gewährt versicherten Perso-
nen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnis-
sen eine Individuelle Prämienverbilligung (IPV) für 
die obligatorische Krankenversicherung (OKP). 

 
Wer hat Anspruch auf IPV? 
Die IPV wird für Personen ausgerichtet, die bei ei-
nem vom Bund anerkannten Krankenversicherer 
die OKP gemäss KVG abgeschlossen haben und 
a) am 1. Januar 2026 ihren steuerrechtlichen 

Wohnsitz oder Aufenthalt im Kanton Thurgau 
hatten oder 

b) als Grenzgängerin oder Grenzgänger am 1. Ja-
nuar 2026 im Kanton Thurgau erwerbstätig ist 
oder 

c) als Kurzaufenthalterin oder Kurzaufenthalter 
den gewöhnlichen Aufenthalt im Kanton 
Thurgau begründen. 

 
 
Antragsverfahren 
Die Gemeinden ermitteln die bezugsberechtigten 
Personen aufgrund der provisorischen Steuerda-
ten per 1. Januar 2026 und stellen diesen im Ver-
lauf des Frühjahres ein Antragsformular zu. Nach 
dem 1. Januar 2026 angepasste Steuerdaten wer-
den nicht berücksichtigt. Das unterzeichnete For-
mular ist bis zum 31. Dezember 2026 bei der Kran-
kenkassenkontrollstelle der zuständigen Ge-
meinde einzureichen. Wird diese Frist verpasst, 
verfällt der Anspruch. Eine Neubemessung ist in 
diesen Fällen ausgeschlossen. 
 
Berechnungsgrundlage Erwachsene 
Massgebend ist die provisorische einfache satzbe-
stimmende Steuer zu 100 % per 1. Januar 2026. 
Das provisorisch veranlagte steuerbare Vermögen 
darf zudem Fr. 0.- nicht übersteigen. 
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IPV-Ansätze 2026 für Erwachsene 
 
Kat. Einfache Steuer 

zu 100 % in CHF 
IPV 2026 
in CHF 

A bis 400  3’408 
B bis 600  2’556 
C bis 800  1’704 

 
 
Berechnungsgrundlage Kinder 
(Jahrgang 2008 - 2025) 
Versicherte Kinder werden auf Basis der einfachen 
Steuer zu 100 % der Eltern per 1. Januar (proviso-
rische Steuerdaten des Vorjahres) bemessen. Das 
provisorisch veranlagte steuerbare Vermögen darf 
zudem Fr. 0.- nicht übersteigen. 
 
Kat. Einfache Steuer 

Zu 100 % in CHF 
IPV 2026 
in CHF 

D bis 1'600.00  1’236 
 
 
Geburt oder Zuzug nach dem 1. Januar 2026 
Nach diesem Stichtag Geborene oder Zugezogene, 
sind erst ab dem 1. Januar 2027 bezugsberechtigt. 
 
 
Wegzug in einen anderen Kanton 
Massgebend sind die persönlichen Verhältnisse 
per 1. Januar 2026. Erfolgt im Laufe des Jahres ein 
Wegzug in einen anderen Kanton, wird die IPV für 
das gesamte Jahr 2026 vom Kanton Thurgau aus-
gerichtet. 
 
 
Wegzug ins Ausland 
Der Anspruch auf IPV besteht bis zum Ende des 
Wegzugsmonats. 
 
 
Junge Erwachsene in Ausbildung 
(Jahrgang 2001 bis 2007) 
Junge Erwachsene in bescheidenen wirtschaftli-
chen Verhältnissen, die sich am 31. Dezember 
2026 in einer Ausbildung befinden, haben An-
spruch auf 50 % der effektiven KVG-Prämie, maxi-
mal 50 % der kantonalen Durchschnittsprämie 
(Jahr 2026: Fr. 4’752, davon 50 % = Fr. 2’376). Die 
bezugsberechtigten Personen erhalten im laufen-
den Jahr die zustehende IPV nach Kat. A - C. Sie 
können im Folgejahr eine Neubeurteilung bean-
tragen. 
 

Bezüger von Ergänzungsleistungen (EL)  
zur AHV- oder IV-Rente und Sozialhilfebezüger 
Bezüger und Bezügerinnen von EL erhalten eine 
Prämienpauschale. Diese wird direkt der Kranken-
kasse überwiesen. Ein IPV Antrag ist nicht notwen-
dig. 
 
Personen, die Sozialhilfe nach § 8 des Sozialhilfe-
gesetzes beziehen, erhalten eine pauschale IPV. 
Die Sozialen Dienste der zuständigen Gemeinde 
helfen, die Anträge korrekt auszufüllen. 
 
Bei einem Wegfall der Ergänzungsleistungen oder 
der Sozialhilfe besteht möglicherweise ein An-
spruch auf die reguläre IPV. Der entsprechende 
Antrag muss fristgerecht eingereicht werden. 
 
 
Quellenbesteuerte Personen 
Jahresaufenthalterinnen und -aufenthalter, die 
kein Antragsformular erhalten, haben den Antrag 
auf IPV bis am 31. Dezember 2026 zu stellen. Wird 
diese Frist verpasst, verfällt der Anspruch. 
 
 
Grenzgänger 
Grenzgängerinnen und Grenzgänger, die am 1. Ja-
nuar 2026 im Kanton Thurgau einer Erwerbstätig-
keit nachgehen und der OKP unterstehen, haben 
den Antrag auf IPV bis am 31. Dezember 2026 zu-
stellen. Wird diese Frist verpasst, verfällt der An-
spruch. 
 
 
Kurzaufenthalter 
Kurzaufenthalter und Kurzaufenthalterinnen mit 
Aufenthalt im Kanton Thurgau haben den Antrag 
für IPV bis am 31. Dezember 2026 zu stellen. Wird 
diese Frist verpasst, verfällt der Anspruch. 
Für die Berechtigung massgebend sind die persön-
lichen Verhältnisse zum Zeitpunkt der Rechtsun-
terstellung unter die Schweizer Versicherungs-
pflicht. 
 
Der Lebensmittelpunkt von Grenzgängern und 
Kurzaufenthaltern liegt im Ausland. Deshalb hat 
vor der Berechnung der IPV eine Kaufkraft- und 
Währungsbereinigung der Einkommens- und Ver-
mögenswerte zu erfolgen. 
 
 
Neubemessung 
Wurde im Vorjahr nicht automatisch ein Antrags-
formular zugestellt, oder können nachträglich ver-
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änderte wirtschaftliche Verhältnisse nachgewie-
sen werden, kann innerhalb von 30 Tagen ab 
rechtskräftiger Feststellung der veränderten Ver-
hältnisse eine Neubemessung der IPV beantragt 
werden, insbesondere gestützt auf: 
 
 

1. die definitive Steuerschlussrechnung 
2. die EL-Rückforderungsverfügung 
3. den Entscheid zum Bezug von Sozialhilfe 
4. den Entscheid über die Neuberechnung 

der Quellensteuer 
 
Wird die Frist verpasst, verfällt ein allfälliger An-
spruch.  
 
Differenzbeträge von weniger als Fr. 30.00 werden 
nicht ausbezahlt. 
 
Eine Neubemessung muss beantragt werden. 
Eine Neubemessung von Amtes wegen ist nicht 
zulässig. 
 
Auszahlung der Prämienverbilligung 
Die Auszahlung erfolgt direkt an den zuständigen 
Krankenversicherer. Eine direkte Auszahlung an 
die bezugsberechtigte Person ist nicht möglich. 
 
Zuständigkeiten 
Die Zuständigkeit zur Prüfung des Anspruches auf 
IPV liegt bei der Krankenkassenkontrollstelle der 
Wohnsitzgemeinde, für Grenzgängerinnen und 
Grenzgänger bei der Gemeinde, in welcher die Er-
werbstätigkeit physisch ausgeübt wird. 
 
Rechtliche Hinweise 
Diese Information vermittelt einen allgemeinen 
Überblick. Rechtsansprüche können daraus nicht 
geltend gemacht werden. 
Rechtsgrundlagen für die Prämienverbilligung im 
Kanton Thurgau sind: 
 
• Bundesgesetz über die Krankenversicherung 

(KVG), 
• Krankenversicherungsgesetz (TG KVG), 
• Krankenversicherungsverordnung (TG KVV). 
 
Hundewesen 
 
Viele Hundehalterinnen und Hundehalter verhal-
ten sich vorbildlich, beachten die bestehende Ge-
setzgebung und schaffen damit Toleranz bei der 
Bevölkerung. Vielen Dank dafür! Die mit der Auf-
sicht über die Hunde beauftragten Personen wer-
den gebeten, die Hunde so zu halten, dass diese 

niemanden in irgendeiner Art belästigen und nicht 
Trottoirs, öffentliche Anlagen, Gärten oder land-
wirtschaftliches Wiesland verunreinigen. Ebenfalls 
besteht die Pflicht, den Hundekot eines Hundes 
aufzunehmen und ordnungsgemäss zu entsorgen. 
Die Landwirtschaft ist erfreut, wenn der Hundekot 
nicht in das Futter von Nutztieren gelangt. Mit der 
Aufnahme des Hundekots helfen Sie mit, dass 
Nutztiere nicht Gefahr laufen, ernsthaft zu erkran-
ken. Robidog-Säckli können am Schalter der Ein-
wohnerdienste gratis bezogen werden. Missach-
tung der Anordnungen oder der Vorschriften des 
Hundegesetzes können zu einer Verzeigung füh-
ren und mit einer Busse bestraft werden. Für das 
korrekte Verhalten danken wir Ihnen bestens. 
 
 
 
Altpapier- und Kartonsammlung 
 
Die Gemeinde Schönholzerswilen ist für die Altpa-
pier- und Kartonsammlung in zwei Gebiete aufge-
teilt: 
 
Sammeldaten 2026 
Primarschulkreis Schönholzerswilen 
Frühlingsammlung  Samstag, 02. Mai 2026 
Herbstsammlung  Samstag, 14. November 2026 
 
Sammeldaten 2026 
Einzugsgebiet Primarschule Wuppenau 
 
Mittwoch, 04. März 2026 
Mittwoch, 03. Juni 2026 
Mittwoch 09. September 2026 
Mittwoch, 09. Dezember 2026 
 
Zu diesem Einzugsgebiet gehören: 
 

• Leutenegg • Grobenbach 
• Hagenwil • Wartenwil 
• Hagenbuch • Rohren 
• Vordertoos • Toos 
• Habisreuti • Häusern 
• Waldi  

 
Was wird gesammelt? Wie wird es bereitgestellt? 
In geschnürten Bündeln, nicht lose in Karton-
schachteln und auch nicht in Plastiksäcken. Bereit-
gestellt werden dürfen: 
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− Zeitungen 
− Bücherseiten ohne Rücken 
− Computerlisten, Fotokopien 
− Heftli, Illustrierte 
− Korrespondenzpapier 
− Notizpapier Prospekte / Zeitungsbeilagen 
− Recyclingpapier  
− Telefonbücher  
− Broschüren Kataloge und Couverts 
 
Papier und Karton ist getrennt zu bündeln, bitte 
nicht mischen. Nicht in die Papier- und Karton-
sammlung gehören Milch- und Getränkepackun-
gen, beschichtetes Papier, Kleber, Tragtaschen, 
Etiketten, Plastik sowie weitere Fremdstoffe. 
 

Wir bitten Sie Ihr Altpapier und Ihren Karton zu 
Hause zu lagern und erst an den Sammeltagen um 
7.00 Uhr an die Strasse zu stellen.  
 

 
Wertstoffströme 2025 Verband KVA Thurgau 
 

Recycling / Material Menge 
in kg 

Menge pro 
Einwohner 

Papier 14’930.00 17.2 
Glas 10’507.41 12.1 
Karton 2’360.00 2.7 
Alu- und Weissblech-
dosen 

310.21 0.4 

Total 28’107.62 32.4 
 
 
Informationen aus dem Steueramt 
 
Einreichung Steuererklärung 2025 
Die Steuererklärungsformulare 2025 wurden im 
Januar versendet. Der Abgabetermin für Ihre Steu-
erunterlagen ist der 30. April 2026. Eine allfällige 
Fristverlängerung ist beim Steueramt zu beantra-
gen. 
 
Erstmals eingereichte Fristerstreckungsgesuche 
werden grundsätzlich, längstens bis am 30. Sep-
tember des Deklarationsjahres, gutgeheissen. Zu-

sätzliche Fristerstreckungsgesuche werden in be-
gründeten Fällen längstens bis zum 30. November 
des Deklarationsjahres gewährt.  
 
Elektronische Übermittlung der Steuererklärung 
Die Software kann über die Homepage der Kanto-
nalen Steuerverwaltung heruntergeladen werden. 
Die Kantonale Steuerverwaltung bietet zudem bei 
Problemen mit der Software einen Support an 
(fisc.sv@tg.ch). 
 
Nach der Übermittlung erstellt die Software eine 
Quittung, welche auszudrucken und zu unter-
zeichnen ist. Bitte reichen Sie die unterzeichnete 
Quittung beim Gemeindesteueramt mit dem Ori-
ginal Hauptformular (Steuererklärungsmantel 
A3) und allenfalls den entsprechenden Belegen 
ein. Bei elektronischer Übermittlung gilt die Steu-
ererklärung erst als eingereicht, wenn die unter-
zeichnete Quittung beim Gemeindesteueramt 
eingetroffen ist. 
 
Es werden keine Belege retourniert. Bitte legen Sie 
der Steuererklärung nur Kopien bei und reichen 
Sie bitte sämtliche Dokumente ohne Post-it, ohne 
Bostitch, ohne Büroklammern, ohne Sichtmäppli 
o. Ä. ein. 
 
 
Zahlungen & Daueraufträge 
Für jedes neue Steuerjahr gibt es neue Einzah-
lungsscheine mit einer neu ermittelten Referenz-
nummer. Die provisorische Rechnung 2026 mit 
den neuen Einzahlungsscheinen erhalten Sie mit 
dem Grossversand im April. Nebst den regulären 3 
Raten stehen weitere flexible Zahlungsmöglichkei-
ten zur Verfügung (12 Raten, 6 Raten, etc.).  
 
Zur Anmeldung dieser flexiblen Zahlungsmöglich-
keit können Sie sich jederzeit beim Steueramt mel-
den.  
 
Bei Fragen steht Ihnen Frau Diana Kaesler jeweils 
am Dienstag und Freitag persönlich zur Verfügung.  
 
Termine können Sie unter der Telefonnummer 
058 346 10 55 oder per E-Mail an 
steueramt@schoenholzerswilen.ch vereinbaren.   
 
Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit.  
 
 
 
 
 

mailto:fisc.sv@tg.ch
mailto:steueramt@schoenholzerswilen.ch
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Glühwürmchen in der Region Schönholzerswilen gesucht:  
Die Ostschweiz soll wieder leuchten!  
 
Der WWF und der Walter Zoo rufen die Be-
völkerung von Schönholzerswilen und 
Umgebung zur Meldung von Glühwürm-
chen-Sichtungen auf und zur Teilnahme 
als Glühwürmchenentdecker:innen. 

Sie gehören zu den magischsten Sommer-
momenten: Leuchtkäfer in lauen Nächten - 
besser bekannt als Glühwürmchen. Doch ihr 
geheimnisvolles Leuchten wird auch in der 
Ostschweiz immer seltener. Lichtverschmut-
zung, intensive Landnutzung und der Ver-
lust naturnaher Lebensräume setzen den 
einheimischen Leuchtkäfern stark zu. Nun 
rufen der WWF und der Walter Zoo die Bevöl-
kerung zur Mithilfe auf: Gesucht sind Sich-
tungen von Glühwürmchen in der Ost-
schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein 
– von heute und von früher.  
Wo sind sie geblieben?   

In der Region Ostschweiz kommen drei ver-
schiedene Leuchtkäferarten vor. Wo genau 
sie heute noch leben und wo sie früher ver-
breitet waren ist jedoch nur lückenhaft be-
kannt. Vielleicht in Schönholzerswilen? 
Genau hier setzt das Mitmachprojekt an: 
Jede gemeldete Beobachtung hilft, das 
Puzzle der nächtlichen Biodiversität zu ver-
vollständigen.  
Glühwürmchen melden – einfach und 
wertvoll  
Wer in der Dämmerung oder nachts ein 
Glühwürmchen entdeckt, kann den Fund on-
line melden. Auch Erinnerungen an frühere 
Beobachtungen, die bisher nie erfasst 

wurden, sind ausdrücklich willkommen. Die 
Daten fliessen direkt in wissenschaftliche 
Auswertungen ein und zeigen, wo die faszi-
nierenden Nachtinsekten noch vorkommen 
oder bereits verschwunden sind.  
Glühwürmchen-Entdecker:in werden  

Noch einen Schritt weiter gehen Interes-
sierte, die sich als Glühwürmchenentde-
cker:innen engagieren möchten. Von Mai bis 
September 2026 beobachten sie während 
mehrerer Wochen ausgewählte Gebiete. Mit-
machen können Erwachsene Naturbegeis-
terte, auch ohne Vorkenntnisse. Die Freiwil-
ligen werden fachlich eingeführt und wäh-
rend des Projekts begleitet.  
An einem Einführungsabend im Walter Zoo 
werden die Leuchtkäferarten und die Kartie-
rungsmethodik vorgestellt, damit die Frei-
willigen für die Einsätze in der Dunkelheit 
bestens vorbereitet sind: Freitag, 24. April 
2026, 17 – 19.30 Uhr oder Samstag, 25. Ap-
ril 2026, 17 – 19.30 Uhr 
Warum Glühwürmchen mehr sind als nur 
schön  

Leuchtkäfer gelten als sogenannte Schirm-
art: Wo sie leben können, profitieren viele 
weitere Tier- und Pflanzenarten mit ähnli-
chen Ansprüchen. Glühwürmchen brauchen 
strukturreiche, wenig belastete Landschaf-
ten und vor allem dunkle Nächte. Ihr Schutz 
steht damit stellvertretend für eine lebens-
werte Umwelt, von der auch wir Menschen 
profitieren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über die Sommermonate 2026 werden in der Ost-
schweiz systematisch die letzten verbliebenen 
Orte, an denen Leuchtkäfer zu finden sind, gesucht 
und Glühwürmchen-Beobachtungen dokumen-
tiert. © Pexel Rakicevic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leuchtkäfer (Familie Lampyridae) gehören zu den 
wenigen Insekten, die mit Hilfe von Biolumines-
zenz kommunizieren. Ihr Leuchten dient der Part-
nersuche. © Shutterstock 
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Die Kuspo läuft weiter 

 
Am Freitag, dem 20. März fand die Jahres-
versammlung der Kuspo statt. Der Dorf-
verein, bei dem alle Einwohnerinnen und 
Einwohner von Schönholzerswilen auto-
matisch Mitglied sind, organisiert be-
kanntlich Anlässe für das ganze Dorf und 
vor allem für Kinder. 

An der kurz gehaltenen Sitzung nahmen so 
viele Leute teil, dass das «Stübli» im Restau-
rant Schützenhaus ordentlich gefüllt war – 
wobei der eine oder andere Stuhl doch noch 
frei geblieben ist für weitere interessierte 
Kuspo-Mitglieder. 
Dunkle Wolken am Finanzhimmel 

Die Präsidentin Regula Good führte durch die 
üblichen Traktanden. Die Rechnungen 2025 
der Kuspo und des Liechtblicks schlossen 
beide mit einem ansehnlichen Defizit ab (sie 
sind übrigens im Liechtblick Februar abge-
druckt). Immer noch hat die Kuspo ein beru-
higendes finanzielles Polster, aber es muss-
ten Lösungen gefunden werden, um die Fi-
nanzen wieder ins Lot zu bringen. 

Der Vorstand bleibt vollständig 

Das Traktandum «Ordentliche Wahlen» war 
geprägt von drei Rücktritten und der glei-
chen Anzahl Neumitgliedern im Vorstand. 
Damit ist es sicher, dass unser Dorfverein 
seine Aktivitäten auch dieses Jahr im ge-
wohnten Umfang durchführen wird. Die Prä-
sidentin dankte den austretenden Mitglie-
dern für Ihren Einsatz und freute sich sehr, 
dass sich die Suche nach Ersatz erfolgreich 
gewesen war. 
Während der Versammlung und auch beim 
gemütlichen Beisammensein danach beton-
ten die Anwesenden, wie wichtig ein reges 
Vereinsleben für unser Dorf ist und wie 
wichtig die Personen sind, die sich dafür ein-
setzen. Die Wertschätzung dafür kann am 
deutlichsten gezeigt werden, wenn man die 
Anlässe der Vereine selbst besucht. 
Roland Kreis 
 

 
Die austretenden Vorstands-
mitglieder  
(v.l.n.r.): 
Samantha Schönholzer, 
Matthias Wick, Wisi Niffeler 
 
 
 
 
 
 
 

Der komplette neue Vorstand: Peter Zürcher, Beatrice Kupferschmid, Fabienne Kappler (Aktua-
rin), Regula Good (Präsidentin), Michaela Sommer (Kassierin), Urs Herzog
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Ostschweizer Meisterschaften der NachwuchsschützenGruppen-Silber und -Bronze für die Schwiler Nachwuchsschützen G10 an den Ost-
schweizer Meisterschaften 
 
Am Wochenende vom 24./25. Januar 2026 fanden in Gais die Ostschweizer Meisterschaften mit dem 
Luftgewehr G10 statt. Auch die Schützen Schönholzerswilen waren in den Einzel- und Gruppenwett-
kämpfe vertreten und kämpften um Ruhm und Ehre. Dabei stachen die Medaillengewinne in den 
Nachwuchs-Gruppenwettkämpfen heraus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jugend  Junioren 
 
In den Nachwuchs-Gruppenwettkämpfen boten unsere Nachwuchsschützen und -schützinnen tolle 
Leistungen und gewannen je eine Silber- und Bronzemedaille. Die Jugend-Gruppe mit Janine Sutter, 
Levinja Stäheli und Leana Odermatt klassierte sich auf dem hervorragenden 2. Rang. Aufgrund der 
Qualifikationsrangliste konnte vorgängig auf eine Medaille gehofft werden. Da jedoch kurzfristig ein 
Stammschütze ersetzt werden musst, war der Medaillengewinn dann eine grosse Überraschung.  
Der 3. Rang der Juniorengruppe mit Kaya Staub, Sarina Böhi und Samuel Kläger war aufgrund der 
Qualifikation nicht zu erwarten gewesen. Die drei Schützen nutzen jedoch die Schwäche der nomi-
nell besseren Konkurrenz aus und feierten damit auch in dieser Alterskategorie einen Medaillenrang. 
Dies ist eine Premiere, noch nie gewannen die Schwiler Schützen in beiden Nachwuchskategorien 
gleichzeitig eine Medaille. Herzliche Gratulation. 
Auch bei der Elite startete eine Schwiler Gruppe mit Natascha Sutter, Lea Staub, Joya Brändli und 
Andreas Gerber. Sie steigerten sich im Vergleich zur Qualifikation um 4 Ränge und klassierten sich 
auf dem 14. Schlussrang. 
 
In den Einzelwettkämpfen konnten die Erfolge der vergangenen Jahre nicht mehr wiederholt werden. 
Bei den Frauen klassierte sich Natascha Sutter auf dem 11., Lea Staub auf dem 14. und Joya Brändli 
auf dem 16. Schlussrang und verpassten so das Finale der besten 8 Schützinnen. Bei der Alters-
klasse erreichte Andreas Gerber den 13. Rang. 
Die beiden Jugend-Schützinnen Janine Sutter und Levinja Stäheli qualifizierten sich für das Finale 
der Besten-8 und verpassten die Medaillenränge knapp. Janine klassierte sich auf dem 5. Schluss-
rang. Levinja, für die es der erste grosse Final war, auf dem 7. Schlussrang. 
Auch bei den Junioren konnten sich mit Kaya Staub und Sarina Böhi zwei Schützinnen für den Finale 
der Besten-8 qualifizieren. Mit dem 4. Rang (Kaya) und 7. Rang (Sarina) verpassten leider beide das 
Podest. Samuel Kläger beendete den Wettkampf auf dem 14. Schlussrang. 
 
Alles in allem war es ein grossartiges Wochenende mit zwei (überraschenden) Medaillen bei den 
Nachwuchswettkämpfen. Freude macht auch die Tatsache, dass immer mehr Elite-Schützen/Schüt-
zinnen sich für die Meisterschaften qualifizieren. 
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Wachsen beginnt im Stillen  

 
 
Gedanken und kleine Alltagsimpulse aus 
unserer Landschaft im März 

Als ich in den letzten Tagen durch den Gar-
ten ging, blieb ich beim Thymian stehen. Er 
wirkt unscheinbar zwischen Steinen und 
Erde. Kein hoher Wuchs, keine grossen Blät-
ter. Noch trägt die Luft einen Hauch Winter. 
Die Erde ist kühl. Und doch geschieht etwas. 

Der Thymian beginnt im Verborgenen. 
Was wir sehen, sind nur die kleinen, grau-
grünen Blätter, dicht am Boden. Was wir 
nicht sehen, ist das Entscheidende: Unter der 
Erde verzweigen sich feine Wurzeln. Sie hal-
ten sich fest im kargen Boden. Sie speichern 
Kraft. Sie bereiten vor. 
Im März geschieht das Wesentliche nicht in 
der Blüte, sondern in der Wurzel. 
Die Sonne steht etwas höher. Das Licht ver-
ändert sich. Die Erde wärmt sich langsam. 
Feuchtigkeit dringt tiefer ein. Und im Inneren 
der Pflanze beginnt Bewegung. Säfte flies-
sen. Zellen teilen sich. Neue Triebe werden 
vorbereitet, lange bevor sie sichtbar sind. 
Kein Thymian fragt, ob die Bedingungen 
perfekt sind. 
Er weiss um seine Natur. 
Er weiss um seine Kraft. 
Und er wächst, sobald es in ihm selbst so-
weit ist. 
Thymian ist eine Pflanze der Klarheit. Er duf-
tet intensiv, würzig, fast durchdringend. In 
der Heilkunde wird er bei Husten eingesetzt, 
weil er schleimlösend wirkt. Thymian löst, 
was fest sitzt. Er bringt Bewegung in das, 
was stockt. Er hilft dem Körper, sich zu be-
freien. 

Auch das beginnt im Stillen. 
Die ätherischen Öle entstehen nicht erst, 
wenn wir sie brauchen. Sie entwickeln sich in 
den feinen Drüsenhaaren der Blätter, im Zu-
sammenspiel von Licht, Erde und innerer 
Pflanzendynamik. Von aussen sieht man 
nichts davon. Und doch entsteht im Inneren 
eine Kraft, die später Lösung bringt. 
Vielleicht ist das im März auch unser Thema. 
Nicht das grosse Sichtbare. 
Nicht der Applaus. 
Nicht die fertige Blüte. 
Sondern das, was sich in dir sammelt. 
Vielleicht kennst du dieses Gefühl: Ein alter 
Druck, der sich lösen möchte. Unausgespro-
chene Worte oder ein Husten, der nicht nur 
körperlich, sondern auch seelisch ist. Etwas 
sitzt fest. 
Der Thymian erinnert uns daran, dass Lö-
sung nicht laut beginnen muss. Sie beginnt 
oft im Inneren. In kleinen Bewegungen. In 
bewussten Momenten. In der Bereitschaft, 
ehrlich hinzuschauen. 
Impuls für diesen Monat: 

Such dir einen Thymian in deiner Nähe. Viel-
leicht im Garten, auf dem Balkon oder im 
Topf in der Küche. Reibe ein Blatt sanft zwi-
schen deinen Fingern. Atme den Duft ein. 
Spüre, wie klar er ist. Wie direkt. Wie reini-
gend. 
Und stell dir eine einfache Frage: 
Was möchte sich in mir lösen? 

Wo darf wieder mehr Luft und Weite entste-
hen? 
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Nicht, was ich leisten muss. Nicht, was an-
dere erwarten. Sondern was mein inneres 
System gerade braucht. 
Vielleicht ist es ein offenes Gespräch. Ein be-
wusstes Ausatmen. Ein Spaziergang allein. 
Oder ein warmes Dessert mit Thymian, das 
dich nährt und gleichzeitig erinnert, wie 
Heilkraft und Genuss zusammengehören. 
Der März zeigt uns: Was später heilt, beginnt 
jetzt im Verborgenen. Unter der Erde. In der 
Wurzel. In den Zellen. In deiner inneren Öko-
logie. Vertrauen wir diesem stillen Wachs-
tum. 
Verwurzelt, klar und mit der Kraft, die von 
innen kommt. 
Sandra Neff 

Dankeschön!

Thymian Panna Cotta 
5dl Vollrahm mit 4 Zweiglein Thymian 
aufkochen, vom Herd nehmen und 1 
Stunde ziehen lassen 
Thymianzweige entfernen und 2 – 3 EL 
Honig beigeben 
½ Tl Agar Agar in wenig kaltem Wasser 
auflösen, unter den Rahm geben und un-
ter Rühren 2 Minuten kochen 
Den Rahm in kalt ausgespülte Förmchen 
füllen und ca. 4 Stunden in den Kühl-
schrank stellen 
Panna Cotta auf Teller stürzen und mit 
Thymianblättchen und Orangenfilet oder 
etwas Beerenpüree servieren. En Guete! 
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Das grosse Ostermalen Das grosse Ostermalen 
in deinem Volgin deinem Volg

Hole dir vom 30. März - 4. April eine tolle Malvorlage in deinem Volg. 
Bringe das ausgemalte Bild zurück und du erhälst eine kleine Überraschung.

Wir verlosen unter allen zurückgebrachten Kunstwerken 
drei „Chrömeligutscheine“ im Gesamtwert von Fr. 60.-

Gründonnerstag
Karfreitag
Ostersamstag
Ostermontag

Öffnungszeiten über die Ostertage
07.30 - 12.00 | 15.00 - 18.30
geschlossen
07.30 - 12.30
geschlossen

Wir freuen uns auf 
dein Kunstwerk!

Volg Schönholzerswilen

Raiffeisenbank 
Mittelthurgau

Jetzt Termin 

vereinbaren!

Coole Deals!  
Halbtax: 50% Rabatt, Europapark  
erleben, Vergünstigungen bei Konzerten  
und Bergbahnen. Nutze deine Chance mit  
Young Member Plus.  

Wir machen den Weg frei.

Chiara Grob  
Kundenberaterin
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Projektspielerin 

Projektspieler 
      

     
 

Spielgemeinschaft Musikgesellschaft Berg TG  
und Musikgesellschaft Helvetia Mettlen  
  
Wir freuen uns auf musikalische Unterstützung für 
 
unsere Highlights im Frühsommer 2026: 
 
Platzkonzert in Mettlen und Friltschen Mittwoch 03. Juni 2026  

Platzkonzert in Berg Mittwoch  24. Juni 2026 

Wertbühl-Konzert Sonntag 12. Juli  2026  

Probetag ist Mittwoch, 19.55 bis 22.00 Uhr, 

abwechselnd in Mettlen und in Berg. 
 

Weitere Informationen bekommst du bei den Präsidenten  

Paul Wirth  079 883 80 16  

Daniel Schaltegger  078 854 44 77  

oder beim Dirigenten  

Johannes Schubert  077 451 17 64 

sowie auf den Homepages: www.mg-berg.ch und www.mg-mettlen.ch 

 

 

 

 

 

 

 

  

Projektspielerin 

Projektspieler 
       
 
 
 
Die Musikgesellschaften Berg und Helvetia Mettlen proben für Auftritte der 

Spielgemeinschaft MG Berg TG und MG Helvetia Mettlen im Juni und Juli 2026: 

Platzkonzert in Mettlen und Friltschen Mittwoch 03. Juni 2026  

Platzkonzert in Berg Mittwoch  24. Juni 2026 

Wertbühl-Konzert Sonntag 12. Juli  2026  

Probetag ist Mittwoch, 19.55 bis 22.00 Uhr, 

abwechselnd in Mettlen und in Berg. 

Vorgesehen sind ca. vier bis fünf gemeinsame Proben vor den Auftritten. 

Als ehemaliger Musikant oder Musikantin möchtest du vielleicht wieder in einem 

Ensemble mitspielen oder hast als Mitglied in einer anderen Formation noch 

Kapazitäten frei, um bei uns mitzuspielen - dann melde dich doch bei uns.  

Wir sind eine aufgestellte Formation und freuen uns auf Verstärkung. 

 

Liebe Grüsse und vielleicht bis bald  
 

 
Spielgemeinschaft Musikgesellschaften Berg TG und Helvetia Mettlen 
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Ökumenischer Gottesdienst zum Weltgebetstag 
 Ökumenischer Gottesdienst zum Weltgebetstag 

«Ich will euch stärken, kommt» Matthäus 11, 28 

Gottesdienstvorlage aus Nigeria 
Freitag, 6. März 2026 

Evang. Kirche Affeltrangen 19.30 Uhr 

Evang. Kirche Bussnang 19.30 Uhr  

Neu: Samstag, 7. März 2026 

Kirche Wuppenau 18.00 Uhr  

In diesem Jahr kommt die Gottesdienstvorlage 
des Weltgebetstags aus Nigeria. Das Land liegt an der Westküste Afrikas und ist mit einer Fläche 
von rund 923’000 km² mehr als zwanzigmal so gross wie die Schweiz. Mit etwa 230 Millionen 
Einwohnerinnen und Einwohnern ist Nigeria das bevölkerungsreichste Land Afrikas. 

Nigeria ist geprägt von grosser religiöser und kultureller Vielfalt. Neben traditionellen 
afrikanischen Religionen, die eine Vielzahl von Glaubensformen und Riten umfassen, wurde 
während der Kolonialzeit das Christentum durch europäische Missionare eingeführt. Im Norden 
des Landes ist vor allem der Islam verbreitet. 

Diese Vielfalt spiegelt sich auch in der lebendigen Kultur Nigerias wider: Farbenfrohe Textilien 
erzählen mit ihren Mustern Geschichten vom traditionellen Erbe. Seit vorchristlicher Zeit gehören 
das Geschichtenerzählen, Musik, Tanz und Theater zum Alltag der Menschen. In der modernen 
Zeit ist Nigeria zudem für seine bedeutende Filmindustrie bekannt. 

Unter dem biblischen Leitwort 
«Ich will euch stärken, kommt» (Matthäus 11,28) 
greift die Liturgie ein Thema auf, das Menschen weltweit bewegt: Erschöpfung, Überlastung und 
die Sehnsucht nach neuer Kraft. Nigerianische Frauen teilen in persönlichen Lebensgeschichten 
ihre alltäglichen Herausforderungen und erzählen davon, wie sie im Glauben „Ruhe für ihre Seele“ 
finden. Ein nigerianisches Sprichwort bringt diese Verbundenheit zum Ausdruck: 
„Der Schmerz von Einzelnen ist der Schmerz von allen.“ Gemeinsam stellen sie sich Armut und 
Verzweiflung, religiöser Verfolgung und gesellschaftlicher Unterdrückung entgegen. Ihr tiefes 
Gottvertrauen gibt ihnen die Kraft, jeden Tag neu aufzubrechen und weiterzukämpfen. 

„Informiert beten und betend handeln“ – diesem Ziel folgt der Weltgebetstag seit Generationen. 
Die ökumenischen Vorbereitungsteams heissen Frauen und Männer herzlich willkommen. Im 
Anschluss an den Gottesdienst sind alle zu einem gemütlichen Beisammensein eingeladen. 
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Mittagstisch für Senioren

Einladung zum gemeinsamen Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren    

Wir laden Sie herzlich zu unserem nächsten gemeinsamen Mittagessen ein und freuen uns auf 
einen gemütlichen Austausch in geselliger Runde. 

Datum: Dienstag 17.März 26 
Uhrzeit: 12:00 Uhr 
Ort: Restaurant Schützenhaus Schönholzerswilen 
Kosten: 23 Franken (inklusive Dessert) 

Bitte melden Sie sich bis spätestens Freitag 13.März 26 bei einer der folgenden 
Ansprechpersonen an: 

• Ortsvertretung Wuppenau: Mirjam Zbinden, Telefon 071 947 10 46 
• Ortsvertretung Schönholzerswilen: Irene Ziegler, Telefon 071 633 22 31 

(Telefonbeantworter) 

Falls Sie eine Fahrgelegenheit benötigen, geben Sie dies bitte bei der Anmeldung an. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

  

szc-thurtal.ch

24. – 26. April
Barbetrieb 
ab 17:00 Uhr 

und DJ Nidi

harz
UPPARTY

Samstag 25. April
Schönholzerswilen

Freitag, 24. April ab 17:00 Uhr Fiirobig-Bar

Samstag, 25. April ab 14.00 Uhr Schüler National 
 ab 16:00 Uhr OSM Turnier 
 ab 19:00 Uhr Plausch Turnier
 ab 20:00 Uhr harzUP Party

Sonntag, 26. April ab 10:00 Uhr 640 kg Turnier 
 ab 10:30 Uhr Schüler Turnier
 ab 13:00 Uhr Mixed und 
  U19 Turnier
 ab 17:00 Uhr Barbetrieb

Seilziehclub ThurtalSEILZIEHFEST

24. – 26. April 26
Schönholzerswilen

Anmeldung
Plauschturnier
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Cevi: Support my Camp!«Support My Camp» Cevi-Jungschar Schönholzerswilen-Wuppenau! 
Seit 50 Jahren engagiert sich die Cevi-Jungschar Schönholzerswilen-Wuppenau mit Herzblut 
für Kinder und Jugendliche in der Umgebung. An jedem zweiten Samstagnachmittag und in 
unseren erlebnisreichen Lagern bieten wir ein spannendes und energiegeladenes 
Programm. 

Aktuell nehmen wir an der Migros-Aktion „Support My Camp” teil. Mit dieser Aktion 
unterstützt die Migros Vereine in der ganzen Schweiz. Wir benötigen dringend Material für 
Bauten in unseren Lagern beschaffen. Sie ermöglichen den Kindern unvergessliche 
Erlebnisse in der Natur und fördern handwerkliche Fähigkeiten sowie das gemeinsame 
Planen und Umsetzen von Projekten. 
 
Und so einfach geht’s: Bei jedem Einkauf in der Migros erhalten Sie Vereins-Bons, die Sie 
online unserem Verein zuweisen können. Jeder Bon zählt und bringt uns unserem Ziel ein 
Stück näher! Selbstverständlich können Sie die Bons auch direkt einem Cevi-Mitglied 
übergeben. 
 
Mit Ihrer Unterstützung investieren Sie direkt in sinnvolle Freizeitangebote für Kinder und 
Jugendliche aus Schönholzerswilen, Wuppenau und Umgebung. Gemeinsam schaffen wir 
Erlebnisse, die in Erinnerung bleiben. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
 
 
 

Raiffeisenbank 
Mittelthurgau

Jetzt Termin 

vereinbaren!

Wir als Ihre  
Hauptbank.
Kompetent, lösungsorientiert  
und unkompliziert. 
Wir machen den Weg frei.

André Kobelt  
Stv. Leiter Privatkundenberatung
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Kinderseite  KINDERSEITE 
 

In jeder Zeile, in jeder Spalte und in jedem Quadrat gibt es jede Zahl von 1 
bis 9 genau einmal. 

 
Sudoku ist die Abkürzung für «suji wa dokushin ni kagiru» 
Das ist Japanisch und bedeutet: «Die Zahl, die für sich allein steht!» 

 

Roland Kreis
1

Roland Kreis
5

Roland Kreis
2

Roland Kreis
4

Roland Kreis
3

Roland Kreis
7

Roland Kreis
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1
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2

Roland Kreis
3

Roland Kreis
4

Roland Kreis
5

Roland Kreis
5
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5
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6
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8
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7
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8


